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Sachverhalt und .Mtrge 

Auf die europischepatentanme1aung 80 100 61.1, ale am 
- 	8. Februa  1980:  unter .Inansruchname .der- 

	

.......... . 	Voranme1ungen vom 23. :Februar  1979 . (DE- 2 907 066) und 
31. Mrz 1979 (DE- 2 913 004 una  DE_:2: 913 030) .angemeldet 
worden war, 1st am S. Dezernber.1982.uas euroische Patent 

-. 

	

	 14 920 mit 9 AnsprUchen erteilt worden. Anspruch 1 laute- 
te: 

"1. Verfahren zur RUckgewinnung von Pyro1yse€nergie bei der 
1e.rsteJ.lungvon Viny.lchloria. wobexman.i1lislges 1,2-Dich-
1orthanunter..Druck vorwärint, varriiInp±t unci gasfrniig ei- 

ther- 
• 	.. . 	miscber 	1tungie . mter Drk enóen heien a1tgaee 

Ufl:E nactenatiaer ixr'mehreren 'l3estiltationszonen z ur 
-tf *on 1oasserstfViyieh1oria, gf. Leicht-

sieaerri und von Hochsiedern unter Rflckgewinnung des nicht-
uxngesetzten.1•...2-Dich1orthans in ihre Bestandteile auf- 
tnnt,.dadurch gekennzeichnet, da1 man die heien Spaltga-
se ineinem rmetauscher. kh1t, aer mte1seitig 

-) 	rom-Sumpf.einer DestillationszDne als.KUhlmittelim 
• 	• 	. -. .Kreis.iauf :durchstZl5Zflt wird una dabi im WXrmeiausch 

	

• . 	 e betreffende .Destil1atiofls7.one heizt, oder 

b) 	von.:einem in. Kreislauf von einem Timlaufveraampter nun- 
destens einer Destillationszone herangefUhrten rme- 
Ubertragungsmittel Qurchstrtmt wird uria.øabei . in ir- 

	

• 	meaustausch den Um1aufveraanipr minaestenseiner D- 
stillationszone bezeizt, oder 

von ±1U.ssigem 1,2-Dithlcräthan ala KUhllnitte.l durck-
strmt wirci, aas nach- hmeauinahme gafrmig der 

.Spaltzonezugeiithrt wArd. 	 j 
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2 	T 52/86 

Gegen die Erteilung des europischen Patents hat aie Em-

sprechende am 25. August 1983 Einspruch eingelegt una den 

Widerruf des Patents wegen mangeinder erfinderiacher Thtig-

keit beantragt. Die Begrndung wurde unter anderem auf neue 

tgegenha1tungen gestutzt. 

Durch Entscheidunç vom 4. Dezember 1985 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zuruckgewiesen. Die ZurUckweisung 

wurae im weseñtlichen damit begrndet, dal3 es als Uberra-

schenci zu bewerten sei, daL man die bem aer unvollstänamgen 

thermischen Spaltunç, von gasthrniigen 1,2-Dichloräthan zur 

Herstellung von Vin1ch1orid gemäL oberbegriff aes An-

spruchs 1 aufgewendete Pro1iseenergie gefahrlos zurUckge-
winnen könne, inaem man die heiLen Spaltgase in einem är-

metauscher, der mantelseitig aie un Anspruch 1 genannten 
Merkmale a), b) oder c) aufweist, kUhit, ohne daL. sich aer 

im Spaltgasstrom mitgefhrte Kohienstoff im härmetauscher 

in gr3Leren Mengen abscheidet. 

Gegen diese Entscheiaung hat die unterlegene Einsprechenae 

am 28. Januar 1986 fernschriftlich unter Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt. Das Telex 

wurde am 6. Februar 1986 ordnungsgemäL besttigt. Die 

Beschwerae wurae am 25. f4ärz 1986 begrUndet. 

Die BeschwerdefUhrerin niacht geltend, es eel aus dem Stana 

der Technik (DE-A- 2 225 656 (1)) bereits bekannt, cue 
heiLen Spaltgase in einem mit indirekter KUhiung versehenen 

Ktlhler abzukUhlen. Sie macht weiter geltena, aaL inairekte 

KUhier nach dem Prinzip der Wrmetauscher arbeiten (vgl. 

Römpps-Chemie-Lexikon, 7. Auflage, 1973, Seiten 1888-1889). 

Die Rtickgewinnung aer im Ktlhlmedium des indirekten KUhiers 

enthaltenen Energie una ihre Anwendung an anaerer Stelle 

des Iaktionss'stems beruhe nicht auf erfinderischer TUtig- 
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3 	T 52/86 

keit, weil dies fUr den Fachinann auf Gruna seines allgemei-
nen Fachwissens naheliege. 

Die Beschweraegegnerin rumt zwar em, dab aas prinzip aer 

indirekten KUhiung bei der p'ro1ytischen Herstellung von 

vinyichioria bekannt sei, jedoch werde, beim Verfahren nach 

demStana der Technik das KUhimedium (Flui3wasser) nur ge-

ringfUgig in der Temperatur erhbht, ohne daL die P'ro1yse-

energie zurlickzugewinnen sei; diese werae vielmehr vernich-

•tet. Es eel f1r den Fachinann Uberraschend, daIs man ale in 

den Spaltgasen enthaltene Wrme gefahrlos zurilckgewinnen 

kbnne, ohne dali sich aer im Spaltgas m.ttgetflhrte Kohien-

stoff in grblieren Mengen im Wrmetauscher abscheiclet. 

Die Beschwerdefhrerin (Einsrechende) beantragt aie Aufhe-

bung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

Patents. Die Beschweraegegnerin (patentinhaberin) beantragt 

dagegen, die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Entscheidung sgrnde 

Die Beschwerde entsricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

ge1 64 EPU; sie jet daher zu1ssig. 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zur aerstellung von 
Vinyichiorid, wobei man flUssiges 1,2-Dich1orthan unter 

Druck vorwärmt, veraampft und gasfbrmig einer Spaltzone zu-

flihrt, nach erfolgter unvollständiger thermischer Spaltung 

die unter Druck stehenaen heilien Spaltgase kh1t una nach-

einanaer in mehreren Destillationszonen zur Entfernung von 

Ch].orwasserstoff, Vin1ch1oria, ggf.Leichtsieaern una von 

IIchsiedern unter RUckgewinnung des nicht-umgesetzten 1,2-

Dich1orthans in ihre Bestanciteile auftrennt. 

I 
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4 	T 52/86 

Es ist unstreitig, daft ein derartiges Verfahren zuni Stand 	• 

der Technik gehbrt (vgl. Streitatent, Spalte 1, Zeilen 1-

36). Insbesondere gehbrt auch die Kuhiung der hei(3en Spalt-

gase unter Anwendung eines indirekten Kflhiers zwn Stand Qer 

Technik (vgl. z.B. US-A- 3 476 955 (3). Figur unci (1). Sei-

te 6 oben). Angaben darUber, ob und vie die an das KUhimit-

tel abgegebene %rme weiter benutzt wird, fincien sich aort 

nicht. 

3. 	Die bestehende technische Aufgabe ist daher Qarin zu sehen, 

ein Verfahren zur Berstellung von VinlchloriQ anzugeben, 
das eine verbesserte Wrmewirtschaftlichkeit autweist. 

Diese Aufgabe wirci nach dem Streitpatent dadurch gelbst, 

daL man die heiLen Spaltgase in einem härmetauscher kUhJ.t 

der mantelseitig 

vom Sumpf einer Destillationszone als KUhimittel im 

Kreislauf durchstrmt wird una clabei. mm Wrmetausch 

die betreffencie Destillationszone heizt, oder 

von einem im Kreislauf von einem Umlaufverdampfer mm-

destene einer Destillationszone herangefUhrten härme-

Ubertragungsmittel durchetrmt wira una aabei mm hr-

ineaustausch aen Umlaufverciampfer minaestens einer De-

stillationszone beheizt, oder 

von flUssigem 1,2-Dichlorthan als KUhimittel durch-

strtxnt wird, das nach Wrmeaufnahine gasförmig aer 

Spaltzone zugef'Uhrt wirci. 

Vereinfacht ausgedrUckt beinhaltet der Lösungsvorschlag die 

Lehre, die fUr ale prolise aufgewenc*ete 'ärmeenergie fUr 

die destillative Auftrennung der Pyrolyseprodukte oaer zum 
Veraampfen des ZU spaltenaen 1,2-Dichloräthans zu nutzen. 

02677 	 .../... 



5 	T 52/86 

! 

	 Diese Aufgabe ist nach Uberzeugung der Kammer glaubhaft ge- 

lost. 

3.1 Der von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Vorteil (vgl. 

Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 35-40), daL es sich im War-

metauscher produkt- und mantelseitig praictisch urn dieselben 

Stoffehandelt und daher im Falle von Undichtigkeiten ex-

plosionsartige Reaktionen nicht zu erwarten sind, kann bei 

der &mittlung der Aufgabe nicht herangezogen werden, well 

- 	das Streitpatent nicht auf Verfahren beschrnkt 1st, bei 

aenen es sich im Wrmetauscher produkt- wie mantelseitig urn 

dieselben Stoffe haridelt (vgl. die Beispiele 5-9 und die 

AnsprUche 5-6). 

Wie eine PrUfung durch die Kaininer ergab, beschreibt keine 

der genannten Entgegenhaltungen die Nutzung der Wrmeener-

gie der Spaltgase. Der Gegenstana des Streitpatents 1st 

also neu. Nhere AusfUhrungen zur Neuheit erUbrigen sich, 

da dieser Sachverhalt unbestritten 1st. 

Es ist daher zu untersuchen, ob es angesichts der bestehen-

den Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Vinlchlorid 

mit verbesserter Wrmewirtschaftlichkeit anzugeben, für den 

Fachrnann nahelag1 hierfUr das Verfahren nach deni Streitpa-

tent vorzuschlagen. 

5.1 1ie bereits ausgefUhrt, gehOrt ein Verfahren zur Herstel-

lung von Vinylchlorid, bei dern die heien Spaltgase unter 

Anwendung eines indirekten KUhiers gekUhit werden, unbe-

stritten zuni Stand der Technik (vgl. (1), Seite 6 oben Ab-

schrecken der Spaltgase von 5100C auf 200-2400C, bzw. (3), 
Anspruch 1 i.V.ni. Beispiel 3: AbkUhlung der 450600 heiLen 

Gase auf 600C). Bei diesem bekannten Verfahren wird die in 
den hei1en Spaltgasen enthaltene Wrrne zumindest teilweise 

dern KUhimediurn Ubertragen. Uberdies ist demtand der 
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6  T 52/86 

Technik zu entnehxnen, dab den Spaltofen unci den KUhier De-

stillationskolonnefl zur Entfernung von Chiorwasserstoff, 

vin'1ch1orid ggf. Leichtsieaern una von Hochsieaern ange-
schiossen sina (vgl. z.B. (3), die Figur und Spalte 5, Zei-

len 15-75). Es gehrt zum aligemeinen Fachwissen, dab der- 
artige Destillatioriskolonnen naturgemäB Energie (Wrme) 
verbrauchen. Es gehört ebenf ails zuin Stand der Technik, bei 
der Herstellung von Vin'lchiorid, das DichlOrthan vorzu-
wärznen bzw. zu verclampf en (vgl. (1)  (lie Beispiele). 

5.2 Bei dieser Anordnung des Reaktionssstems, wobei einerseits 
eine grbbere Wrmemenge anf1lt und andererseits Energie 
fUr die ciestillative Auftrennung aer Spaltrodukte oder zuin 
vorwxinen der zu spaltenden Verbindungen verbraucht wira, 
drngt sich den Fachmann in Hinblick auf die bestehenae 
Aufgabe, die Wrmewirtschaftlichkeit zu verbessern, die 
hier vorgeschlagene Lösung, die UberschUssige %ärme an den 
Stelien des Verfahrens einzusetzen, wo Energie gebraucht 
wird, geraaezu auf. Daher lagen die hier als Alternative 

beanspruchten Verfahren a), b) und c) in Rahmen des norma-

len handwerkiichen Könnens und Handelns des Fachmanns, ohne 

dab es hierzu erfinderischer Thtigkeit beaurfte. 

5.3 Der E.tnwand der Beschwerdegegnerifl, in keiner der Entgegen-
haltungen werde eine WrmerUckgewinnung empfohlen (vgl. die 

Eingabe von 23. Juni 1986, Blatt 2), kann nicht durchgrei-

fen, denn die Frage in Hinblick auf das Vorliegen einer er-

finaerischen Ttigkeit ist nicht, ob ein bestiznxutes verfah-
ren schon vorgeschlagen war, sonaern ob es fUr die Lösung 
der bestehenaerx technischen Aufgabe fUr den Fachznann nahe-
lag. Diese Frage ist nach Auffassung der Ka!nrner auf Grund 

der obigen AusfUhrungefl zu bejahen. 

5.4 Die Beschweraegegnerifl fUhrt weiter aus, dab fUr den Fach-
mann die patentgembe Lsung des Problems niicht nahegelegen 
habe, weil die hohe Temperatur der Spaltgase und die mitge- 

02677 
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7 	 T52/86 

:. 
flihrten Kohlenstofftejlchen, das Betreiben eines Wrmetau-
schers aussch1ieIen wUrden (vg1. Eingabe vom 23. Juni 1986, 
Blatt 3 und Streitpatent Spalte 2, Zeilen 25-30). Dieses 
vorbringen wird schon dadurch entkräftet, daL beini Verfah-
ren nach dem Stand der Technik, das die Spaltgase durch 
einenKUhler f1hrt, mit indirekter KUhiung (d.h. mit einem 
Wrmetauscher) gearbeitet wird, ohne daL es zu KomplikatIo-
nen kommt. 

5.5 Auch der Einwand der Beschwerdegegnerin (vgl. die Eingabe 
vom 23. Juni 1986, Blatt 2), wonach die Temperatur des KUhi-
mediums FluLwasser etwa I

nach dem Vorbila von (1) (vgl. Sei-
te 6 oben) nur geringfUgig erhöht werden könne, geht ins 
Leere. Die Temperaturerhöhung des KUhimediumns hängt direkt 
mit der Dimnensionierung desKUhlers (Wrmetauschers) und 
der ProzeLfflhrung zusaminen unci 1L.t sich vom Fachrnann auf 
Grund seines aligerneinen Fachwissens je nach Bedarf inner-
haib eines breiten Gebiets einstellen; auch die Beschwerde-
gegnerin verwendet nach Alternative b) bevorzugt Wasser als 

rmeUbertragungsmittei (vgl. Spalte4, Zei1en5-6). Kei-
nesfalls ware der Hinweis in (1) Seite 6 auf "WasserkUh-
1ung von dern urn die Verbesserung der Wärmewirtschaftlich-
keit bestrebten Fachmann so verstanden worden, daL mit dexn 
Ktihlmediuni Wasserkeine wirtschaftiich vertretbare Wane-
rlickgewirinung möglich ist. 

5.6 Demnach erschöpft sich die Lehre nach Anspruch 1 des 
Streitpatents mm Vorschlag handwerklicher MaLnahmen, die 

- - 	bei der hier bestehenclen, ausschliefljch wänmewirtschaftli- 
chen Aufgabe im unmittelbaren Griffbereich des Fachinanns 
lagen und somit nicht auf erfinderischer Tatigkeit beru-
hen. 

5.7 Die UnteransprUche 2 bis 9, fUr die ein eigener erfindeni-
scher Gehalt weder geltend gemacht wurde, n4h erkennbar 
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8 	T 52/86 

1st, mussen wegen mangelnaer patentfähigkeit des Gegen-

stanas aes Haujtanspruchs fallen. 

6. 	Bei dieser Sachiage erUbrigt sich eine Stellungnahiue zu den 

weiteren von aer BeschwerdefUhrerin im Verfabren angefUhr-

ten Dokuinenten. 

Entscheidung aformel 

Aus dieseri GrUnden wird entschieden. 

Die angefochtene Entscheiaung wira aufgehoben. 

Das patent wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	Der Vorsltzenae 

.tk  W-/  

I 
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